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1 Allgemeines 

Die Westnetz GmbH beabsichtigt im Märkischen Kreis das von ihr betriebene und im 

Eigentum der RWE Deutschland AG stehende 110-kV-Hochspannungsnetz zu 

modernisieren und zu optimieren. Teil dieser Maßnahmen und Gegenstand dieser 

Planfeststellungsunterlagen ist der trassengleiche Ersatzneubau der 220-kV-

Hochspannungsfreileitung Ronsdorf – Genna, Bauleitnummer (Bl.) 2306, als 110-kV-

Hochspannungsfreileitung. Die für einen 220-kV-Betrieb mit zwei Stromkreisen genehmigte 

Hochspannungsfreileitung Bl. 2306 wird derzeit bereits ausschließlich in der 

Spannungsebene 110 kV durch die Westnetz GmbH betrieben. Ein 220-kV-Betrieb ist aus 

heutiger Sicht auch zukünftig für die Versorgung der UA Genna über diese Freileitung nicht 

notwendig, so dass auch die zu erneuernden Masten technisch als 110-kV-Masten 

ausgeführt werden. 

Der Ersatzneubau der bestehenden Hochspannungsfreileitung erfolgt in dem rd. 1,3 km 

langen Abschnitt zwischen der Umspannanlage (UA) Genna und dem Punkt (Pkt.) 

Ochsenkopf. Die geplante Hochspannungsfreileitung erhält daher die neue Bezeichnung 

110-kV-Hochspannungsfreileitung Genna – Pkt. Ochsenkopf, Bl. 1385.  

Die Westnetz GmbH ist Betreiberin und Pächterin der Verteilnetze für Gas und Strom 

(Niederspannung bis einschließlich 110-kV-Hochspannungsnetz). Eigentümerin der 

Netzanlagen und Immobilien sowie Berechtigte aus Verträgen und sonstigen Rechten ist die 

RWE Deutschland AG. 
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2 Anlass der Maßnahme und Maßnahmenübersicht 

Die 220-kV-Hochspannungsfreileitung Ronsdorf – Genna, Bl. 2306 wurde zu großen Teilen 

im Jahre 1923 errichtet. Die zu dieser Zeit errichteten Masten sind auf Grund ihres Alters für 

einen langfristigen Betrieb auch unter Berücksichtigung von technisch möglichen 

Sanierungsmaßnahmen nicht mehr geeignet und müssen erneuert werden. Der 

Leitungsabschnitt der Bl. 2306 zwischen dem Pkt. Ochsenkopf und der UA Ronsdorf wurde 

in der Vergangenheit bereits ersatzlos demontiert, so dass sich die erforderliche 

Masterneuerung bei der Bl. 2306 auf den Abschnitt zwischen dem Pkt. Ochsenkopf und der 

Umspannanlage (UA) Genna beschränkt.  

Die Erneuerung als 110-kV-Freileitung ist hier erforderlich, um auch langfristig die 

Versorgungssicherheit der UA Genna und des von der Westnetz GmbH betriebenen 

regionalen 110-kV-Netzes ausreichend gewährleisten zu können. Insbesondere für die 

Sicherstellung der regionalen Stromversorgung ist daher die Maßnahme von wesentlicher 

Bedeutung. Darüber hinaus dient der langfristige Erhalt der Freileitungsverbindung auch der 

Weiterverteilung des regional erzeugten Stroms aus regenerativen Energien. 

Der Ersatzneubau der bestehenden Hochspannungsfreileitung zwischen dem 

Pkt. Ochsenkopf und der UA Genna ist in gleicher Trasse und auf gleichen Maststandorten 

vorgesehen. Die von der Westnetz geplante Maßnahme umfasst den standortgleichen 

Austausch von insgesamt sechs Hochspannungsmasten einschließlich der Erneuerung der 

Leiterseilverbindungen vom bestehenden Mast Nr. 136 der Bl. 2306 bis zur UA Genna. 

Ein Ersatz sämtlicher Masten der Hochspannungsfreileitung Bl. 2306 ist in dem 

Planungsabschnitt nicht erforderlich. Der bestehende Mast Nr. 143 vor der Einführung in die 

UA Genna kann erhalten bleiben, da er bereits im Jahr 1993 erneuert wurde. Auch ein 

Ersatz der nicht erneuerungsbedürftigen Masten Nr. 136 (Baujahr 1979) und Nr. 1135 

(Baujahr 2007) ist im Zusammenhang mit dem geplanten Ersatzneubau der 110-kV-

Leitungsverbindung nicht vorgesehen.  

Maßnahmenübersicht: 

 

Maßnahmen 
in der Stadt Iserlohn, Märkischer Kreis 

Anzahl der Masten 
Länge der Leitungs-

abschnitte [km] 

neu entfallend neu entfallend 

I) Neubau der 110-kV-

Hochspannungsfreileitung Genna  

– Pkt. Ochsenkopf, Bl. 1385 

6 - 1,3 - 

II) Rückbau der 220-kV-

Hochspannungsfreileitung 

Ronsdorf – Pkt. Genna, Bl. 2306 

- 6 - 1,3 

Gesamtsumme: 6 6 1,3 1,3 
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3 Art des Genehmigungsverfahrens und Erforderlichkeit einer Umwelt-

verträglichkeitsprüfung 

Gemäß § 43 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) [1] bedarf die Errichtung, der Betrieb und die 

Änderung von Hochspannungsfreileitungen mit einer Nennspannung von 110 kV oder mehr 

grundsätzlich der Planfeststellung. 

Dabei ist gemäß § 3a ff des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) [2] zu 

prüfen, ob für das geplante Vorhaben eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) 

durchzuführen ist. Die Erforderlichkeit einer UVP wurde seitens der zuständigen 

Genehmigungsbehörde entsprechend § 3c i.V.m. Anlage 1 Nr. 19.1 UVPG auf Grundlage 

einer standortbezogenen Vorprüfung des Einzelfalls abgeprüft.  

Gemäß dem Schreiben der Bezirksregierung Arnsberg vom 20.12.2012 ist für das geplante 

Vorhaben keine UVP erforderlich. Die Entscheidung wurde im Amtsblatt Nr. 1/2 / 2013 

veröffentlicht. 

Für das geplante Vorhaben wird daher ein Planfeststellungsverfahren ohne Umwelt-

verträglichkeitsprüfung bei der Genehmigungsbehörde beantragt. 
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4 Zweck und Rechtswirkung der Planfeststellung  

Es ist Zweck der Planfeststellung, alle durch das Vorhaben berührten öffentlich-rechtlichen 

Beziehungen zwischen dem Vorhabensträger und den Betroffenen sowie Behörden 

abzustimmen, rechtsgestaltend zu regeln und den Bestand der Leitung öffentlich-rechtlich zu 

sichern. 

Durch die Planfeststellung wird die Zulässigkeit des Vorhabens einschließlich der notwendi-

gen Folgemaßnahmen (vgl. § 75 Abs. 1 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) [3] an 

anderen Anlagen im Hinblick auf alle von ihm berührten öffentlichen Belange festgestellt. 

Neben der Planfeststellung sind andere behördliche Entscheidungen, insbesondere 

öffentlich-rechtliche Genehmigungen, Verleihungen, Erlaubnisse, Bewilligungen und 

Zustimmungen nicht erforderlich. 

Die für den Bau und Betrieb der Hochspannungsfreileitung notwendigen privatrechtlichen 

Zustimmungen, Genehmigungen oder dinglichen Rechte für die Inanspruchnahme von 

Grundeigentum werden durch den Planfeststellungsbeschluss nicht ersetzt und müssen vom 

Vorhabensträger separat eingeholt werden. Auch die hierfür zu zahlenden Entschädigungen 

werden nicht im Rahmen der Planfeststellung festgestellt oder erörtert. Die Planfeststellung 

ist jedoch gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 1 EnWG Voraussetzung und Grundlage für die 

Durchführung einer vorläufigen Besitzeinweisung und/oder eines Enteignungsverfahrens, 

falls im Rahmen der privatrechtlichen Verhandlungen eine gütliche Einigung zwischen 

Vorhabensträger und zustimmungspflichtigen Betroffenen nicht erzielt werden kann. 

Ist der Planfeststellungsbeschluss unanfechtbar geworden, sind Ansprüche auf Unterlassung 

des Vorhabens, auf Außerbetriebsetzung, Beseitigung oder Änderung festgestellter Anlagen 

ausgeschlossen (vgl. § 75 Abs. 2 VwVfG). 

An dem Planfeststellungsverfahren werden gemäß § 72ff VwVfG alle vom Vorhaben 

Betroffenen beteiligt. 



Westnetz GmbH 
Ersatzneubau der 110-kV-Hochspannungsfreileitung Genna – Pkt. Ochsenkopf, Bl. 1385 

Erläuterungsbericht   Seite 9 

 

   

5 Zuständigkeiten 

 

5.1 Vorhabenträger 

 

Westnetz GmbH 

Florianstr. 15-21 

44139 Dortmund 

 

5.2 Planfeststellungsbehörde 

Die zuständige Planfeststellungs- und Anhörungsbehörde für die geplante 110-kV-Hoch-

spannungsfreileitung ist die: 

 

Bezirksregierung Arnsberg 

Dezernat 64 

Goebenstraße 25 

44135 Dortmund 
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6 Beschreibung des geplanten Trassenverlaufes 

Der Ersatzneubau der bestehenden 220-kV-Hochspannungsfreileitung Ronsdorf – Genna, 

Bl. 2306, ist in gleicher Trasse und auf gleichen Maststandorten vorgesehen.  

Die ausschließlich in der Spannungsebene 110 kV betriebene Freileitung befindet sich mittig 

innerhalb eines Trassenbandes aus drei parallel geführten Freileitungen. Östlich der zu 

ersetzenden 110-kV-Freileitung befindet sich die 110-/220-kV-Freileitung Garenfeld – 

Elverlingsen der Mark-E und DB-Energie sowie westlich die 220-kV-Hochspannungs-

freileitung Genna – Menden, Bl. 2318, der Amprion GmbH. 

Die von der Westnetz geplante Maßnahme umfasst den Austausch von insgesamt sechs 

110-kV-Masten auf den Standorten der jeweils zu ersetzenden 220-kV-Masten der Bl. 2306 

sowie die Erneuerung der Leiterseilverbindung in dem rd. 1,3 km langen Abschnitt von Mast 

Nr. 136 der Bl. 2306 bis zur UA Genna. 

Ein Ersatz sämtlicher neun Masten der ab dem Pkt. Ochsenkopf für den 110-kV-Betrieb 

genutzten Hochspannungsfreileitung Bl. 2306 ist nicht erforderlich. So kann der bestehende 

Mast Nr. 143 vor der Einführung in die UA Genna erhalten bleiben, da er bereits im Jahr 

1993 erneuert wurde. Auch ein Ersatz der in der Vergangenheit bereits erneuerten Masten 

Nr. 136 (Baujahr 1979) und Nr. 1135 (Baujahr 2007) ist im Zusammenhang mit der 

geplanten Erneuerung der 110-kV-Leitungsverbindung nicht vorgesehen. 

Die geplanten neuen Masten werden ausgehend von der UA Genna Richtung Pkt. 

Ochsenkopf aufsteigend nummeriert (Masten Nr. 2 bis Nr. 7). Der zu erneuernde 

Leitungsabschnitt erhält die neue Leitungsbezeichnung 110-kV-Hochspannungsfreileitung 

Genna – Pkt. Ochsenkopf, Bl. 1385.  

Im ersten Spannfeld der geplanten Freileitung von Mast Nr. 143 (Bl. 2306) bis zum geplanten 

Mast Nr. 2 überspannt die Bl. 1385 entsprechend der bestehenden Leitungsführung eine 

Gleisstrecke der Deutschen Bahn (DB) sowie eine Gewerbefläche. Im zweiten Spannfeld 

zwischen den geplanten Masten Nr. 2 und Nr. 3 unterkreuzt die Ersatzneubauleitung 

ebenfalls wie bisher die Hochspannungsfreileitung der Mark-E/DB-Energie. Die Leitung 

verläuft vom geplanten Mast Nr. 2 bis Pkt. Ochsenkopf geradlinig in vorhandener Trasse, in 

etwa parallel zu der DB-Gleisanlage. Zwischen der Gleisanlage und dem Trassenband 

befindet sich die Bergstraße. Eine direkte Überspannung der hier im Nahbereich 

vorhandenen Wohngebäude erfolgt entsprechend der bisherigen Situation im gesamten 

Planungsabschnitt nicht. 

Die ersten drei neuen Masten stehen in einem Waldgebiet welches neben einem 

Siedlungsbereich des Stadtteils Genna gelegen ist. Der Maststandort Nr. 2 befindet sich im 

Nahbereich des Naturschutzgebietes (NSG) Steinbruch. Die Maststandorte Nr. 3 und Nr. 4 

liegen in felsiger Höhenlage. Die folgenden drei Maststandorte Nr. 5 bis Nr. 7 befinden sich 

auf landwirtschaftlich genutzten Flächen. Alle zum Ersatz vorgesehenen Masten befinden 

sich innerhalb des Landschaftsschutzgebiets Iserlohn – Typ A (LSG). Die für die 

Schutzgebiete formulierten Verbote, welche durch das Vorhaben tangiert werden und eine 

Befreiung gem. § 67 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) erfordern, sind im 

Anhang aufgeführt. Eine Bewertung der Eingriffe findet sich in den Gutachten (Anlagen 11 

und 12). 
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7 Planungsalternativen 

Seitens der Unteren Landschaftsbehörde des Märkischen Kreises wurde darum gebeten in 

den Antragsunterlagen darzulegen, ob statt eines Ersatzneubaus der Bl. 2306 auch eine 

Mitnutzung der parallel verlaufenden Freileitungen der Amprion oder der Mark-E/DB-Energie 

oder eine Sanierung der Bl. 2306 technisch möglich ist. Darüber hinaus wird im Weiteren 

auch eine alternative Erdverkabelung betrachtet. 

 

7.1 Mitnutzung vorhandener Freileitungsgestänge 

Die parallel verlaufende 220-kV-Hochspannungsfreileitung Genna – Menden, Bl. 2318, steht 

als Alternative für den geplanten Ersatzneubau nicht zur Verfügung, um sie an Stelle des 

Ersatzneubaus der 110-kV-Hochspannungsfreileitung Genna – Pkt. Ochsenkopf zu nutzen. 

Zum einen wird der Leitungsabschnitt der Bl. 2318 zwischen Genna und Pkt. Ochsenkopf 

derzeit noch als einsystemige 220-kV-Freileitung benötigt. Der 220-kV-Betrieb der Bl. 2318 

kann derzeit nicht aufgegeben werden, da der Rückbau erst nach mehreren wesentlichen 

Neubau- und Änderungsmaßnahmen im 380-kV-Übertragungsnetz (Amprion) und im 110-

kV-Verteilnetz erfolgen kann. So ist für die Aufgabe der 220-kV-Anbindung der UA Genna 

insbesondere die Inbetriebnahme der geplanten neuen 110-/380-kV-UA Garenfeld sowie die 

110-/380-kV-Amprionfreileitung zwischen Kruckel und dem Pkt. Ochsenkopf notwendig. 

Darüber hinaus müssen in diesem Zusammenhang diverse 110-kV-Hochspannungs-

leitungen auf die neue 110-/380-kV UA Garenfeld umorientiert werden. 

Der auf der Bl. 2318 vorhandene freie Stromkreisplatz, der während der Baumaßnahme für 

den geplanten Ersatzneubau der Bl. 2306 provisorisch, unter Zuhilfenahme von 

Baueinsatzkabeln (BEK), für einen 110-kV-Betrieb genutzt werden soll, reicht für den 

Regelbetrieb als Ersatz für die über die Bl. 2306 verlaufenden zwei 110-kV-Stromkreise nicht 

aus. 

Auch ist die Bl. 2318 im Abschnitt Genna bis Pkt. Ochsenkopf, entsprechend der hier zu 

ersetzenden Bl. 2306 (neu Bl. 1385), aufgrund ihres Alters für den langfristigen 

Hochspannungsleitungsbetrieb nicht mehr geeignet und müsste ebenfalls vollständig 

erneuert werden. Im Gegensatz zur Bl. 2306 überspannt die Bl. 2318 aber direkt 

Wohngebäude und drängt sich auch aus diesem Grund nicht als vorzugswürdig auf. 

Insgesamt wäre der Rückbau der Bl. 2306 und der Ersatzneubau der Bl. 2318 auch 

hinsichtlich der Rauminanspruchnahme und damit für die räumliche Entwicklung kaum ein 

Gewinn, da durch die Entnahme der mittleren Leitung, die Nutzungseinschränkung für einen 

Großteil des Trassenbandes aus bisher drei Freileitungen nahezu verbliebe. 

Eine Mitnutzung der vorhandenen 110-/220-kV-Freileitung der Mark-E/DB-Energie, welche 

östlich der zu ersetzenden 110-kV-Hochspannungsfreileitung Genna – Pkt. Ochsenkopf 

verläuft ist ebenfalls nicht möglich. Auf dieser Freileitung sind sämtliche Stromkreisplätze 

belegt, so dass eine Verlagerung der zwei 110-kV-Stromkreise von der Bl. 2306 auf die 

Leitung der Mark-E/DB-Energie technisch nicht möglich ist. Ein Ersatzneubau ist seitens der 

Mark-E/DB-Energie derzeit nicht vorgesehen, so dass eine Gemeinschaftsplanung hier auch 

nicht in Frage kommt. 
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7.2 Sanierung der bestehenden Freileitung 

Ein Austausch einzelner Mast-Bauteile, wie durch die ULB des Märkischen Kreises vor-

geschlagen, ist nicht möglich. Die vorhandenen Masten sind im Jahr 1923 errichtet worden. 

Zu diesem Zeitpunkt wurde die statische Auslegung von Hochspannungsfreileitungen noch 

mit anderen Berechnungsgrundlagen und Sicherheitszuschlägen vorgenommen. Hinzu 

kommt, dass alte Stahlgittermaste aus sogenanntem Thomas-Stahl gefertigt worden sind. 

Dieser weist eine geringere Stabilität bei der Zugfestigkeit auf als gefordert. Aus diesen 

Gründen ist der betrachtete Hochspannungsfreileitungsabschnitt nicht durch den Austausch 

von einzelnen Mastelementen sanierbar. 

 

7.3 Freileitung oder Erdkabel 

Der geplante trassengleiche Ersatz der bestehenden 110-kV-Freileitung, für den die 

Regelungen des § 43h EnWG [1] nicht gelten, soll aus den im Weiteren genannten Gründen 

als Freileitung und nicht als Erdkabel ausgeführt werden.  

Insbesondere die wirtschaftlichen Gründe sprechen hier gegen eine Ausführung der 110-kV-

Verbindung als Erdkabel. Die Investitionskosten einer 110-kV-Kabelanlage, die hinsichtlich 

Trassenlänge und Übertragungsleistung mit der geplanten 110-kV-Freileitung vergleichbar 

ist, sind üblicherweise mindestens um den zwei- bis dreifachen Faktor höher. 

Da eine trassenidentische Führung der Kabeltrasse auf Grund der Topographie hier nicht in 

Frage kommt, die Freileitungsführung relativ geradlinig ist und der Mast Nr. 143 nicht 

erneuert werden muss, ist davon auszugehen, dass jede denkbare Kabeltrasse immer länger 

ist als der Abschnitt des geplanten Freileitungsersatzneubaus, so dass nicht von einem 

günstigeren Kostenfaktor als oben angegeben auszugehen ist. Im konkreten Fall wäre als 

Alternative voraussichtlich nur eine Kabelführung von dem dann als Kabelaufführungsmast 

zu erneuernden Mast Nr. 137, durch die Bergstraße und durch die Gennaer Straße bis in die 

UA Genna technisch sinnvoll und möglich (Länge rd. 1,75 km). Der weiterhin geeignete Mast 

Nr. 143, der bei der Freileitungsplanung erhalten bleibt, müsste ebenfalls demontiert werden. 

Im Folgenden sind weitere Aspekte aufgeführt, die bei einer Abwägung zwischen einer 

Freileitungs- und einer Erdkabelvariante zu berücksichtigen sind. 

Die für Erdverkabelungen derzeit verwendeten VPE-Kabel haben zwar eine geringere 

Fehlerrate als Freileitungen, jeder Kabelfehler ist aber immer mit einem Schaden und 

deutlich längeren Reparaturzeiten (1-2 Wochen) verbunden, was sich auf die 

Versorgungssicherheit auswirken kann. So muss bei einer Beschädigung der Isolierung das 

Kabel mittels Bagger freigelegt, das defekte Kabelstück herausgeschnitten und durch eine 

Muffe (ein Verbindungsstück zwischen zwei Kabelteilen) oder sogar durch ein neues 

Kabelteilstück mit zusätzlichen Kabelmuffen an jedem Ende ersetzt werden. 

Bei den heute üblicherweise verwendeten VPE-Kabeln geht man derzeit von rd. 40 Jahren 

Lebensdauer aus. Für Hochspannungsfreileitungen kann die Betriebsdauer 80 Jahre und 

mehr betragen, wie dies auch bei den für den Rückbau vorgesehenen Freileitungen der Fall 

ist. Die Erneuerungszyklen mit ggf. erneuten Eingriffen in den Boden sind bei Erdkabeln 

somit erheblich kürzer. 
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Ein weiterer wesentlicher Grund der bei diesem Projekt für eine Freileitungsausführung 

spricht ist, dass nur die geplante trassengleiche Erneuerung als Freileitung eine 

weitestgehende Aus- und ggf. unveränderte Weiternutzung der vorhandenen grundbuchlich 

gesicherten Freileitungsrechte erlaubt. Die Übertragung der derzeit vorhandenen, 

ausschließlich für eine Hochspannungsfreileitung bestehenden Leitungsrechte auf eine 

Kabeltrasse ist nicht möglich. 

Eine Ausführung als 110-kV-Erdkabel bringt im Gegensatz zu 110-kV-Freileitungen i.d.R. 

zwar geringere Beeinträchtigungen für das Landschaftsbild mit sich, im Fall des geplanten 

Ersatzneubaus kann aber insbesondere aufgrund der Vorbelastungen durch die bestehende 

Trasse sowie der Trassenbündelung mit zwei weiteren Hochspannungsfreileitungen der 

Mark-E/DB-Energie und der Amprion GmbH davon ausgegangen werden, dass keine 

zusätzliche Landschaftsbildbeeinträchtigung durch den Freileitungsersatzneubau hervor-

gerufen wird. 

Da der Ersatzneubau innerhalb des bestehenden Trassenraums zu keinen zusätzlichen 

erheblichen dauerhaften Umweltauswirkungen gegenüber dem Status Quo führt, sich keine 

erstmaligen oder zusätzlichen erheblichen privatrechtlichen Nutzungsbeeinträchtigung 

ergeben und insbesondere weil eine Erdkabelvariante erheblich teurer wäre, wird die 

Ausführung des 110-kV-Ersatzneubaus der Bl. 1385 als Freileitung priorisiert. 
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8 Angaben zur baulichen Gestaltung der Leitung 

 

8.1 Technische Regelwerke 

Nach § 49 Abs.1 EnWG sind Energieanlagen so zu errichten und zu betreiben, dass die 

technische Sicherheit gewährleistet ist. Dabei sind vorbehaltlich sonstiger Rechtsvorschriften 

die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu beachten. Nach § 49 Abs. 2 EnWG wird 

die Einhaltung der allgemeinen Regeln der Technik vermutet, wenn die technischen Regeln 

des Verbandes der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V. (VDE) eingehalten 

worden sind. 

Für die Errichtung der geplanten Hochspannungsfreileitung sind die Europa-Normen 

EN 50341-1 [5], EN 50341-2 [6] und EN 50341-3-4 [7] maßgebend. Die vorgenannten 

Europa-Normen sind zugleich VDE-Bestimmungen. Sie sind nach Durchführung des vom 

VDE-Vorstandes beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter den Nummern DIN EN 

50341-1 (VDE 0210 Teil 1), DIN EN 50341-2 (VDE 0210 Teil 2) und DIN EN 50341-3-4 

(VDE 0210 Teil 3) in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und der Fachöffentlichkeit 

bekannt gegeben worden. Die DIN EN 50341-3-4 (VDE 0210 Teil 3) enthält die nationalen 

normativen Festsetzungen für Deutschland. 

Für den Betrieb der geplanten Hochspannungsfreileitung sind die Europa-Normen EN 

50110-1 [8] und EN 50110-2 [9] relevant. Sie sind unter der Nummer DIN EN 50110-1 

(VDE 0105 Teil 1) und DIN EN 50110-2 (VDE 0105 Teil 2) Bestandteil des veröffentlichten 

VDE-Vorschriftenwerks. Zusätzlich enthält die DIN VDE 0105 Teil 100 [10] die für den 

Betrieb von elektrischen Anlagen nationalen normativen Festsetzungen für Deutschland. 

Innerhalb der o.g. DIN-VDE-Normen sind die weiteren einzuhaltenden technischen 

Vorschriften und Normen aufgeführt, die darüber hinaus für den Bau und den Betrieb von 

Hochspannungsfreileitungen Relevanz besitzen, wie z.B. Unfallverhütungsvorschriften oder 

Regelwerke zur Bemessung von Gründungselementen. 

Die Westnetz GmbH sichert zu, dass alle betrieblich-organisatorischen Vorkehrungen 

getroffen werden, um die technische Sicherheit der Anlagen im Sinne des § 49 des EnWG 

zu gewährleisten. Eingehalten werden dabei die allgemein anerkannten Regeln der Technik, 

insbesondere die technischen Regeln des VDE. 

 

8.2 Masten 

Die Masten einer Freileitung dienen als Stützpunkte für die Leiterseilaufhängung und beste-

hen aus Mastschaft, Erdseilstütze, Querträgern (Traversen) und Fundamenten (vgl. [11], 

siehe Anlagen 3 und 5). An den Traversen werden die Isolatorketten und daran die 

Leiterseile befestigt. Die Erdseilstütze, die bei den für die geplante Leitung eingesetzten 

Masten der Mastspitze oberhalb der obersten Traverse entspricht, dient der Befestigung des 

sogenannten Erdseils, das für den Blitzschutz der Freileitung erforderlich ist.  

Insbesondere die Anzahl der aufliegenden Stromkreise, deren Spannungsebene, die mögli-

chen Mastabstände und einzuhaltende Begrenzungen hinsichtlich der Schutzstreifenbreite 
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oder Masthöhe bestimmen die Bauform, -art und Dimensionierung der Masten. Die Masten 

müssen die Zugkräfte der eingesetzten Leiterseile und die Kräfte, die zusätzlich durch die 

äußeren Lasten (insbesondere durch Wind und Eisbildung) hervorgerufen werden, sicher 

aufnehmen können. 

Für den Bau und Betrieb der geplanten Hochspannungsfreileitung werden Stahlgittermasten 

aus verzinkten Normprofilen errichtet. Es kommen hierbei verschiedene Masttypen zum 

Einsatz. Die Standorte der Masten sind in einem Übersichtsplan im Maßstab 1:25.000 

(Anlage 2) und in den Lageplänen im Maßstab 1:2.000 (Anlage 7) dargestellt.  

Für die geplante 110-kV-Freileitung Genna – Pkt. Ochsenkopf, Bl. 1385, ist der 110-kV-

Mastgrundtyp A78 vorgesehen (siehe Anhang 3, Mastzeichnung). Dieser 110-kV-

Mastgrundtyp entspricht in seinem Erscheinungsbild nahezu dem hier zu ersetzenden 220-

kV-Mastgrundtypen. Sowohl bei dem vorhandenen Mastgrundtyp als auch bei dem 

geplanten Mastgrundtyp besitzt die untere Traversenebene die längsten und die obere 

Traversenebene die kürzesten Traversen (sogenannter Tannenmast). An jedem 

Traversenende links und rechts des Mastschaftes kann ein Leiterseil angebracht werden. 

Somit kann dieser Masttyp zwei Stromkreise, bestehend aus jeweils drei separat geführten 

Leiterseilverbindungen, aufnehmen. 

Tragmasten (T) tragen die Leiterseile bei geradem Trassenverlauf. Die Leiterseile sind an 

lotrecht hängenden Isolatorsträngen befestigt und üben auf den Masten im Normalbetrieb 

keine in Leitungsrichtung wirkenden Zugkräfte aus. Tragmasten können daher gegenüber 

Winkelabspannmasten (WA) relativ leicht ausgeführt werden. 

Winkelabspannmasten müssen dort eingesetzt werden, wo die geradlinige Trassenführung 

verlassen wird. Die Leiterseile sind über Isolatorketten, die auf Grund der anstehenden 

Seilzüge in Seilrichtung ausgerichtet sind, an den Querträgern der Masten befestigt. 

Winkelabspannmasten nehmen die resultierenden Leiterseilzugkräfte in den Winkelpunkten 

der Leitung auf. Je mehr die Leitungsachse von der geradlinigen Leitungsführung abweicht, 

umso mehr Zugkräfte muss ein Mast statisch aufnehmen können. Darüber hinaus sind die 

Längen der Traversen vom Leitungswinkel abhängig. Je kleiner der innere Leitungswinkel, 

umso größer müssen die Abstände zwischen den Seilaufhängepunkten an den Traversen 

einerseits untereinander und andererseits zum Mastschaft sein. 

Bei der geplanten 110-kV-Freileitung Bl. 1385 soll für Mast Nr. 2 ein Abspannmast der 

Winkelgruppe 3 (120°-140°) und für Mast Nr. 7 ein Abspannmast der Winkelgruppe 2 (140°-

160°) eingesetzt werden. Die Traversenlängen für die jeweiligen Winkelgruppen sind in der 

Schemazeichnung des Abspannmastes (Anlage 3, Blatt 2) dargestellt. 

Die Höhe eines jeweiligen Mastes wird im Wesentlichen durch den Masttyp, die Länge der 

Isolatorstränge, dem Abstand der Masten zueinander und die mit dem Betrieb der Leitung 

verbundene Erwärmung und damit Längenänderung der Leiterseile und den nach VDE 0210 

einzuhaltenden Mindestabständen zwischen Leiterseilen und Gelände oder Objekten (z.B. 

Straßen, Freileitungen, Bauwerke und Bäume) bestimmt. So bedingt z.B. eine Vergrößerung 

von Mastabständen gleichzeitig größere Leiterseildurchhänge und damit höhere 

Aufhängepunktshöhen. Die notwendigen Masthöhen nehmen dabei mit zunehmendem 

Mastabstand immer stärker zu, da die funktionale Abhängigkeit zwischen Mastabstand und 

Seildurchhang näherungsweise einer quadratischen Funktion (Parabel) entspricht. 
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Die Höhe der Masten kann nicht beliebig, sondern nur in bestimmten Schritten verändert 

werden, die spezifisch für den Masttyp statisch bestimmt sind. In der Masttabelle (siehe 

Anlage 4, Spalte 4 Mastart) sind für jeden geplanten Mast die vom dargestellten 

Mastgrundtyp (+ 0,0) abweichenden Masterhöhungen (z.B. + 2,0 + 4,0 usw.) in Metern 

aufgeführt. Die Ersatzneubaumasten weisen im Bestand sowie in Planung durchschnittliche 

Masthöhen von 33 m auf. 

 

8.3 Mastgründungen 

Aufgrund des Mastgrundtyps, der Baugrund-, Grundwasser- und Platzverhältnisse, sind beim 

geplanten Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung Genna – Pkt. Ochsenkopf Block- und 

Plattenfundamente vorgesehen. Blockfundamente sind für die Masten Nr. 2 bis Nr. 4 und 

Plattenfundamente für die Masten Nr. 5 bis Nr. 7 geplant. Die Prinzipzeichnungen der beiden 

Fundamentarten sind in der Anlage 5 abgebildet.  

Bei einer Plattengründung werden die vier Eckstiele in einen aus einer Stahlbetonplatte 

bestehenden Fundamentkörper eingebunden, wodurch die Lasten über die Fundamentsohle 

abgetragen werden. Die seitliche Einspannung des Fundamentkörpers ist vernachlässigbar 

gering. Dadurch ist eine sehr geringere Tiefe der Fundamentsohle möglich. Die Funda-

menttiefe ergibt sich u.a. aus der Forderung nach frostfreier Lage der Fundamentsohle, 

ausreichender Einbindelänge der Eckstiele in der Platte und der Belastbarkeit des 

Baugrundes. Das Plattenfundament wird bis auf die an jedem Masteckstiel über 

Erdoberkante (EOK) herausragenden zylinderförmigen Betonköpfe mit einer mindestens 

1,2 m hohen Bodenschicht überdeckt.  

Bei Blockfundamenten werden die vier Masteckstiele in einen Betonblock eingebunden. Über 

EOK wird ein quadratischer Betonkopf herausragen. Die Tiefe des Blocks unter EOK ergibt 

sich unter anderem aus der Forderung einer frostfreien Gründung und einer ausreichenden 

Einbindetiefe der Masteckstiele  

Die Fundamentarten der geplanten Masten und deren Fundamentgrößen wurden qualifiziert 

abgeschätzt. In der Anlage 6 (Fundamenttabelle) sind die Ergebnisse der so ermittelten 

Fundamentarten und deren äußere Dimensionierung für jeden geplanten Mast aufgeführt.  

Die exakte Fundamentgröße/-gestaltung wird im Zusammenhang mit der Erstellung der 

Bauausführungsunterlagen nach Planfeststellungsbeschluss erarbeitet. Anhand der in einer 

Baugrunduntersuchung ermittelten Bodenart, der Form des Mastes, der Größe und Art der 

Belastung wird von einem zertifizierten Ingenieurbüro für Tragwerksplanung die 

Fundamentgröße/-gestaltung des jeweiligen Mastes festgelegt. Im Rahmen der Eigen-

überwachung nach § 49 EnWG [1] werden die Berechnungen stichprobenartig durch einen 

am jeweiligen Projekt nicht beteiligten Sachverständigen geprüft. 

 

8.4 Beseilung, Isolatoren, Blitzschutzseil 

Die geplanten Freileitungsmasten sind statisch und geometrisch für zwei 110-kV-

Drehstromkreise ausgelegt. Die 110-kV-Drehstromkreise bestehen aus jeweils drei 
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separaten Einzelleitern (Einfachseil). Für die Übertragung des Stroms der beiden 110-kV-

Drehstromkreise werden somit sechs Einfachseile aufgelegt. Bei den Leiterseilen handelt es 

sich um Verbundleiter, deren Kern aus Stahldrähten (St) besteht, der von einem mehrlagigen 

Mantel aus Aluminiumdrähten (Al) umgeben ist.  

Jedes Leiterseil ist standardmäßig mit zwei Isolatorsträngen an den Traversen der Masten 

befestigt. Jeder der beiden Isolatorstränge ist geeignet, alleine die vollen Gewichts- und 

Zugbelastungen zu übernehmen. Hierdurch ergibt sich eine höhere Sicherheit für die 

Seilaufhängung. An den Tragmasten sind die Leiterseile an nach unten hängenden 

Isolatoren (Tragketten) und bei Abspannmasten an in Leiterseilrichtung liegende Isolatoren 

(Abspannketten) angebracht.  

Neben den stromführenden Leiterseilen wird über die Mastspitze ein Blitzschutzseil (Erdseil) 

mitgeführt. Das Erdseil soll verhindern, dass Blitzeinschläge in die stromführenden Leiter-

seile erfolgen und diese eine automatische Abschaltung des betroffenen Stromkreises 

hervorrufen. Das Erdseil ist ein dem Leiterseil gleiches oder ähnliches Aluminium-Stahl-Seil. 

Der Blitzstrom wird mittels des Erdseils auf die benachbarten Masten und über diese weiter 

in den Boden abgeleitet. Zur betrieblichen Nachrichtenübermittlung besitzt das eingesetzte 

Erdseil im Kern Lichtwellenleiter (LWL).  
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9 Baudurchführung 

Die Baumaßnahme umfasst die Herstellung bzw. Einrichtung notwendiger Zuwegungen und 

Arbeitsflächen, die Demontage der Masten Nr. 137 bis Nr. 142 der Bl. 2306, die 

standortgleiche Errichtung der geplanten Masten Nr. 2 bis Nr. 7 der Bl. 1385 sowie den 

Seilzug von der UA Genna bis zum Mast Nr. 136 der Bl. 2306.  

Um die erforderliche 110-kV-Versorgung der UA Genna auch während der Bauphase über 

mindestens einen 110-kV-Stromkreis zu gewährleisten, ist es erforderlich, eine provisorische 

Stromversorgung einzurichten. Auf der parallel verlaufenden 220-kV-Hochstspannungs-

freileitung Genna – Menden der Amprion GmbH steht ein zu diesem Zweck nutzbarer, freier 

und geeigneter Stromkreisplatz zur Verfügung, der ohne erheblichen Aufwand hierfür genutzt 

werden kann.  

Mit der Baumaßnahme soll soweit möglich zeitnah nach Vorliegen des erforderlichen 

Planfeststellungsbeschlusses begonnen werden. Die Gesamtdauer der Baumaßnahme ist 

abhängig von z.B. erforderlichen Vorarbeiten (z.B. Dauer der Baugrunduntersuchungen), 

einzuhaltenden Schutzzeiten, den Witterungsgegebenheiten und der Dauer der privatrecht-

lichen Verhandlungen. Unter Annahme dass die Baumaßnahmen durchgehend durchgeführt 

werden kann, wird deren Gesamtzeit rd. vier Monate erfordern. 

 

9.1 Zuwegung 

Für die Baumaßnahme zur Errichtung der geplanten 110-kV-Freileitungsmasten und auch für 

spätere Unterhaltungs- bzw. Instandsetzungsmaßnahmen ist es erforderlich, die Mast-

standorte mit Fahrzeugen und Geräten anzufahren. Die Zufahrten erfolgen dabei so weit wie 

möglich über das bestehende Straßen- oder Wegenetz. Straßen- bzw. Wegeschäden, die 

durch die für den Bau und Betrieb der Freileitungen eingesetzten Baufahrzeuge entstehen, 

werden nach Durchführung der Maßnahmen von der Westnetz GmbH beseitigt.  

Für Maststandorte, die sich nicht unmittelbar neben Straßen oder Wegen befinden, müssen 

temporäre Zufahrten mit einer Breite von bis zu 5 m eingerichtet werden.  

Die Zuwegung zu den Maststandorten Nr. 2 bis Nr. 4 führt durch das randlich von Mast Nr. 2 

gelegene Naturschutzgebiet (NSG). Eine Zufahrt von der Bergstraße aus ist nicht möglich, 

da hier bebaute Wohngrundstücke zwischen der Straße und der Freileitungstrasse liegen 

und gleichzeitig die Anfahrtsmöglichkeit aus Richtung der Bergstraße zu steil und für die 

erforderlichen Baugeräte nicht ohne wesentliche Geländeanpassung zu nutzen wäre. Auf 

Grund ihrer Lage und der vorhandenen Topographie können die drei Maststandorte auch 

nicht durch den Schutzstreifen aus Richtung Mast Nr. 5 aus angefahren werden.  

Andere Zuwegungsmöglichkeiten wurden im Rahmen der Eingriffsminimierung geprüft, ihre 

Beschreibung ist im Landschaftspflegerischen Begleitplan (Anlage 11, Kapitel 2.2) nach-

zulesen, die berührten Verbote der Schutzgebietsverordnung stehen im Anhang dieses 

Dokumentes.  

Die Zufahrten zu den Masten Nr. 2 bis Nr. 4 erhalten eine geringere Ausbaubreite von 

maximal 3,5 m. Diese eingeschränkte Zuwegungsbreite wird hier einerseits aus 

Vermeidungs- und Minimierungsgründen zum Schutz des NSG Steinbruch vorgenommen 
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und ist andererseits den besonderen Reliefbedingungen geschuldet, welche den Einsatz 

spezieller geländegängiger Baufahrzeuge/-geräte erfordert. Für diese im Weiteren 

beschriebenen Baugeräte ist eine schmalere Wegebreite ausreichend. 

Zum Schutz des Bodens werden die Zufahrten auf unbefestigten Flächen (z.B. 

landwirtschaftliche Flächen) je nach Topographie-, Boden- und Witterungsverhältnissen mit 

Fahrbohlen oder anderen vergleichbaren Systemen ausgelegt. Diese für die Zufahrt in 

Anspruch genommenen Flächen werden nach Abschluss der Baumaßnahmen 

wiederhergestellt.   

Für die Fundamentarbeiten am Mast Nr. 2 ist außerdem geplant, den Beton über eine 

Betonpumpe von der Bergstraße aus zum neuen Fundament zu pumpen. Dadurch wird der 

Baustellenverkehr innerhalb des NSG weiter reduziert.  

Ein Verzicht auf die Zuwegung ist nicht möglich, da sie für die Anlieferung von Winden- und 

Seilzugmaschinen sowie die Demontage des vorhandenen Mastes die einzige Zufahrt 

darstellt. 

Diese und weitere Maßnahmen für die Herstellung einer geeigneten Zuwegung, die hierfür 

zu beachtenden Maßnahmen zum Schutz von Natur und Landschaft (z.B. Berücksichtigung 

von Schutzzeiten) sowie die Prüfung anderer Zuwegungsmöglichkeiten sind im 

Landschaftspflegerischen Begleitplan (LBP), Anlage 11, beschrieben. 

Die Westnetz GmbH wird darüber hinaus den Grundstückseigentümern oder den Pächtern 

einen bei den Bau- und späteren Unterhaltungs- oder Instandsetzungsmaßnahmen 

nachweislich entstehenden Flurschaden, wie z.B. Ernteausfälle, ersetzen. Die Höhe des 

Schadenersatzes wird erforderlichenfalls unter Zuhilfenahme eines vereidigten Sachver-

ständigen ermittelt.  

Die geplanten Zufahrten zu den einzelnen Masten sind bis zur/zum nächsten, öffentlich 

gewidmeten Straße/Weg in den Lageplänen (Anlage 7) dargestellt. Es wird zwischen zwei 

Darstellungen der Zuwegungen unterschieden:  

1. punktierte, blaue Zuwegungsdarstellung: 

Sie befindet sich auf den Flurstücken, die vom Leitungsschutzstreifen der Freileitung 

in Anspruch genommen werden und auf die für den Bau und Betrieb der Freileitung 

Leitungsrechte in Form von beschränkten persönlichen Dienstbarkeiten ins 

Grundbuch eingetragen werden müssen (bzw. wurden). Diese Leitungsrechte 

beinhalten ein grundsätzliches Betretungs- und Befahrungsrecht auf dem gesamten 

Flurstück, so dass ein gesondertes Zuwegungsrecht hier nicht erforderlich ist. Die 

Zuwegungen sind somit auf diesen Flurstücken nur nachrichtlich dargestellt. 

2. flächige, blaue Zuwegungsdarstellung: 

Sie erfolgt für Flurstücke, die vollständig außerhalb des Leitungsschutzstreifens der 

Freileitung liegen und auf denen somit kein Leitungsrecht ins Grundbuch 

eingetragen wird. Für die Betretung oder Befahrung dieser Flurstücke werden 

gesonderte temporäre Zuwegungsrechte benötigt. 
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Bei Zuwegungen zu den Masten, die wegen ihrer Länge nicht komplett auf den ansonsten in 

Leitungsrichtung ausgerichteten Lageplänen (Anlage 7) dargestellt werden kann, ist ein 

entsprechender gesonderter Zuwegungslageplan beigefügt. Die Zuordnung des 

Zuwegungslageplanes zu einem Lageplan kann mittels der Blattschnitt-Bezeichnung im 

Übersichtsplan der Anlage 7 getroffen werden, der Zuwegungslageplan ist hierbei um einen 

Kleinbuchstaben ergänzt (zu Lageplan Blatt 1: Zuwegungslageplan Blatt 1a1).  

 

9.2 Vorbereitende Arbeiten 

Vor Umsetzung der Baumaßnahme wird die planfestgestellte Trasse in der Örtlichkeit 

vermessungstechnisch abgesteckt. Im Bereich der Maststandorte finden Baugrund-

untersuchungen und Bodensondierungen für die Erstellung der Bauausführungsunterlagen 

statt. Auch die für die Zuwegungen oder die Arbeitsflächen ggf. erforderlichen Gehölz-

rückschnitte müssen vor Beginn der Baumaßnahme durchgeführt werden.  

Um die 110-kV-Versorgung der UA Genna auch während der Bauphase zu gewährleisten, ist 

es erforderlich eine provisorische Stromversorgung für mindestens einen 110-kV-Stromkreis 

einzurichten. Auf der parallel verlaufenden Höchstspannungsfreileitung Genna – Menden, 

Bl. 2318 der Amprion GmbH steht ein zu diesem Zweck nutzbarer, freier und geeigneter 

Stromkreisplatz zur Verfügung. 

Für die Nutzung des freien Stromkreises auf der Bl. 2318 müssen temporäre Quer-

verbindungen zu einem der beiden vorhandenen 110-kV-Stromkreise hergestellt werden. 

Dies erfolgt sowohl innerhalb der UA-Genna als auch am Pkt. Ochsenkopf im vorhandenen 

Schutzstreifen. Am Pkt. Ochsenkopf wird für die hierzu erforderliche temporäre Quer-

verbindung zwischen den Masten Nr. 136 der Bl. 2306 und dem Mast Nr. 7 der Bl. 2318 ein 

Baueinsatzkabel (BEK) eingesetzt. Der Verlauf des BEK am Pkt. Ochsenkopf ist im Lageplan 

(Anlage 7.1.1-1) dargestellt. 

 

9.3 Bauflächen 

Für den Bau der Hochspannungsfreileitungen werden im Bereich der Maststandorte 

temporäre Arbeitsflächen für die Baugruben, für die Zwischenlagerung des Erdaushubs, für 

die Vormontage und Ablage von Mastteilen, für Geräten oder Fahrzeuge zum Aufbau des 

jeweiligen Mastes und für den späteren Seilzug benötigt. Die Größe der Arbeitsfläche, 

einschließlich des Maststandortes, beträgt im Durchschnitt rd. 1.600 m².  

So weit möglich, werden die Arbeitsflächen auf vorhandene Freiflächen und ökologisch 

minderwertigen Flächen im Mastbereich beschränkt, um Gehölzeinhieb zu vermeiden und 

ökologisch höherwertige Flächen zu schützen. Falls Gehölze im direkten Bereich eines 

Maststandortes vorhanden sind, müssen diese jedoch entfernt oder zurückgeschnitten 

werden. Sofern Bäume im Arbeitsbereich stehen oder in ihn hineinragen und diese die 

Baumaßnahmen nicht erheblich beeinträchtigen werden sie nicht entfernt, sondern durch 

den Einsatz geeigneter Maßnahmen vor Beschädigungen geschützt. 
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Je nach Boden- und Witterungsverhältnissen werden für die eingesetzten Fahrzeuge 

innerhalb der Arbeitsfläche auch Fahrbohlen ausgelegt. Die für den Freileitungsbau in 

Anspruch genommenen Flächen werden nach Abschluss der Baumaßnahmen wieder 

hergestellt.  

Ein durchgehender Arbeitsstreifen zwischen den Masten ist für den Bau der Freileitung nicht 

erforderlich, da sich die Arbeiten punktuell auf die Maststandorte beschränken. Soweit 

Arbeitsflächen auch außerhalb der Leitungsschutzstreifen benötigt werden,  werden diese in 

den Lageplänen (Anlage 7) dargestellt. 

An den Maststandorten Nr. 2 bis Nr. 4 lassen die örtlichen Gegebenheiten, insbesondere die 

Geländebeschaffenheit, die Einrichtung einer 1.600 m² großen Arbeitsfläche im direkten 

Mastumfeld nicht zu. Daher wird hier die Baustellenfläche am Mast auf das mögliche 

Mindestmaß (rd. 100 m²) am Maststandort reduziert. Die zusätzlich benötigten Flächen für 

die Mastvormontage oder Erdlagerung, die nicht zwingend direkt am Mast benötigt werden, 

werden im näheren Umfeld der Masten angeordnet. 

Im Bereich des Maststandortes Nr. 2 sowie der bestehenden Maststandorte Nr. 143 und 

Nr. 136 werden darüber hinaus für die Seilzugarbeiten Arbeitsflächen von rd. 200 m² 

benötigt. 

Für den Mast Nr. 2 werden die für die Vormontage des Stahlgittermastes benötigten 

Flächen, die außerhalb des Arbeitsbereiches am unmittelbaren Maststandort (s.o. 100 m²) 

liegen, ausnahmsweise zusätzlich erheblich reduziert und auf die ohnehin benötigte 

Seilzugfläche (s.o. 200 m²) beschränkt. Anders als üblich können hier daher nur kleinere 

zusammenhängende Mastteile (Wände) vormontiert und mit einem Raupenfahrzeug zum 

Maststandort transportiert werden. Der damit entstehende erhebliche zusätzliche Aufwand 

wird hier akzeptiert, um das NSG Steinbruch so gering wie möglich zu beeinträchtigen. 

Für die Maststandorte Nr. 3 und Nr. 4 wird eine zentrale Montagefläche östlich des geplanten 

Mastes Nr. 3 eingerichtet. Von hier aus werden die vormontierte Mastteile mit einem 

Raupenfahrzeug bzw. Schreitbagger an die Maststandorte transportiert. Jeweils zu den 

Masten Nr. 3 und Nr. 4 müssen die Bauteile über eine Teilstrecke mit Seilwinden 

transportiert werden. 

Diese und die weiteren Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung von baubedingten 

Eingriffen sind im LBP (Anlage 11) beschrieben. 

Bei den Bauflächen wird zwischen zwei Darstellungsformen in den Lageplänen (siehe 

Anlage 7) unterschieden:  

1. violett umrandete Arbeitsflächendarstellung 

Sie befindet sich auf den Flurstücken, die vom Leitungsschutzstreifen der Freileitung 

in Anspruch genommen werden und auf die für den Bau und Betrieb der Freileitung 

Leitungsrechte in Form von beschränkten persönlichen Dienstbarkeiten ins 

Grundbuch eingetragen werden müssen (bzw. wurden). Diese Leitungsrechte 

beinhalten bereits ein grundsätzliches Recht das Flurstück für Baumaßnahmen 

nutzen zu können. Gesonderte Vereinbarungen über die temporäre 

Flächeninanspruchnahme für Arbeitsflächen ist hier nicht erforderlich. Die 
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Darstellung der temporären Arbeitsfläche erfolgt somit auf diesen Flurstücken nur 

nachrichtlich. 

2. flächige, violette Arbeitsflächendarstellung: 

Sie erfolgt auf den Flurstücken, die vollständig außerhalb des 

Leitungsschutzstreifens der Freileitung liegen und auf die somit kein Leitungsrecht 

ins Grundbuch eingetragen wird. Für die Nutzung dieser Flurstücke als 

Arbeitsflächen werden gesonderte temporäre Nutzungsvereinbarungen benötigt. 

Arbeitsflächen, welche innerhalb des bestehenden bzw. erforderlichen Schutzstreifens der 

Hochspannungsfreileitung liegen, werden in den Lageplänen nicht dargestellt aber im 

(Landschaftspflegerischen Begleitplan) LBP beschrieben. 

 

9.4 Herstellen der Baugruben für die Fundamente 

Die Abmessungen der Baugruben für die Fundamente richtet sich nach der Art und 

Dimension der eingesetzten Gründungen. Bei Block- und Plattenfundamenten ist der Aushub 

jeweils einer Baugrube erforderlich, die den geplanten Gründungsflächen und -tiefen der 

Fundamente entsprechen.  

Der während der Neubau- und Rückbaumaßnahme anfallende Mutterboden wird, soweit es 

die Bodenqualität zulässt, bis zur späteren Wiederverwendung fachgerecht in Mieten 

getrennt vom übrigen Erdaushub gelagert. Die Baugruben werden dann mit diesem oder 

soweit nicht ausreichend mit geeignetem und ortsüblichem Boden entsprechend der 

vorhandenen Bodenschichten aufgefüllt.  

Bodenmaterial, welches keiner Wiederverwendung zugeführt werden kann bzw. welches 

entsorgungspflichtig ist, wird durch zertifizierte Entsorgungsunternehmen fachgerecht 

entsorgt. Vertraglich wird die Entsorgung auf die entsprechenden Auftragnehmer übertragen, 

welche sich verpflichten die ordnungsgemäße Entsorgung der Abfälle nachzuweisen. 

In Abhängigkeit vom Grundwasserstand zum Zeitpunkt der Baumaßnahmen sind ggf. 

Wasserhaltungsmaßnahmen zur Sicherung der Baugruben während der Bauphase 

erforderlich. Allerdings ist aufgrund der örtlichen Gegebenheiten nicht mit 

Grundwasserständen zu rechnen, welche bis in die Baugruben für die Mastfundamente 

reichen. Muss dennoch Oberflächen- oder Grundwasser aus den Baugruben gepumpt 

werden, wird dieses entweder im direkten Umfeld versickert oder in nahegelegene Vorfluter 

ggf. unter Vorschaltung eines Absetzbeckens oder Filters eingeleitet. Da die Erforderlichkeit 

und/oder der Umfang der Wasserhaltung abhängig von Jahreszeit und Witterung ist, werden 

die Wasserhaltungsmaßnahmen mit der zuständigen Fachbehörde nach Bedarf im Verlauf 

des Baufortschritts abgestimmt. 

 

9.5 Fundamentherstellung 

Nachdem die Baugruben für die Block- und Plattenfundamente erstellt wurden, wird eine 

sogenannte Sauberkeitsschicht hergestellt und nachfolgend der Mastfuß ausgerichtet sowie 
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die Fundamentbewehrung (Eisenverstrebungen bzw. -gitter zur inneren Stabilisierung des 

Betonfundamentes) und Verschalung eingebracht.  

Bei der Herstellung der Fundamente werden die einschlägigen Normen (z.B. VDE 0210 [5] 

[6] [7], DIN 1045-1 [14]) eingehalten. 

Der zur Verwendung kommende Transportbeton entspricht der vorgeschriebenen 

Güteklasse (C20/25).  

Der Transport des Betons zur Baustelle erfolgt mittels Betonmischfahrzeugen und die 

Betonförderung auf der Baustelle über Transportband oder Betonpumpe. An den 

Maststandorten Nr. 2 bis Nr. 4 an denen die steile Topographie und geringe 

Platzverhältnisse im direkten Mastbereich die direkte Anfahrt des Maststandortes mit 

Betonmischfahrzeugen nicht zulassen, werden Betonpumpen verwendet, um den Beton von 

der zentralen Arbeitsfläche bzw. für das Mastfundament Nr. 2 von der Bergstraße aus zur 

Baugrube zu befördern.  

Der Transportbeton wird sofort nach der Anlieferung auf der Baustelle in Lagen in die 

Baugrube eingebracht und durch Rütteln verdichtet. Die Einbringung des Betons in eine 

Fundamentgrube soll dabei möglichst ohne längere Unterbrechung erfolgen.  

Nach Abschluss des Betonierens wird die Baustelle von Zementmilch und ggf. 

überschüssigem Beton geräumt und dieser ordnungsgemäß entsorgt. Die Aushärtung des 

Betons dauert ohne Sonderbehandlung des Betons mindestens vier Wochen. In dieser Zeit 

finden an dem Maststandort keine Baumaßnahmen statt. 

 

9.6 Verfüllung der Fundamentgruben und Erdabfuhr 

Nach dem Aushärten des Betons eines der Block- bzw. Plattenfundamente wird die 

Baugrube bis EOK wieder mit geeignetem und ortsüblichen Boden entsprechend der 

vorhandenen Bodenschichten aufgefüllt. Das eingefüllte Erdreich wird dabei ausreichend 

verdichtet, wobei ein späteres Setzen des eingefüllten Bodens berücksichtigt wird.  

Restliche Erdmassen stehen im Eigentum des Grundbesitzers. Falls der Grundbesitzer diese 

nicht benötigt, wird der Restboden auf hierfür geeignete Deponien abgefahren. 

Die Umgebung des Maststandortes wird wieder in den Zustand zurückversetzt, wie sie vor 

Beginn der Baumaßnahmen angetroffen wurde. Dies gilt insbesondere für den 

Bodenschichtaufbau, die Verwendung der einzubringenden Bodenqualitäten und die 

Beseitigung von Erdverdichtungen. Die Oberfläche wird der neuen Situation angepasst. 

 

9.7 Mastmontage 

Mit dem Stocken (Errichten) der Masten darf ohne Sonderbehandlung des Betons frühestens 

vier Wochen nach dem Betonieren begonnen werden sobald eine ausreichende 

Druckfestigkeit des Betonfundamentes erreicht ist. 

Die Methode, mit der die Stahlgittermasten errichtet werden, hängt von Bauart, Gewicht und 

Abmessungen der Masten, von der Erreichbarkeit des Standorts und der nach der Örtlichkeit 
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tatsächlich möglichen Arbeitsfläche ab. Je nach Montageart und Tragkraft der eingesetzten 

Geräte werden die Stahlgittermasten stab- (einzelne Verstrebung), schuss- (ein Abschnitt 

des Mastes), wandweise (eine der vier Seiten des Mastschusses) oder vollständig am Boden 

vormontiert und errichtet. 

Für die Mastmontage kommen grundsätzlich folgende  Verfahren zum Einsatz: 

 Mastmontage mittels Autokran  

 Mastmontage mittels Stockbaum 

 Mastmontage mittels Hubschrauber (nur in seltenen Ausnahmefällen).  

Die Masten Nr. 5 bis Nr. 7 sollen in der für Freileitungen heute üblichen Herstellungsweise 

mittels Autokran errichtet werden. Dabei wird zunächst der Mastschaft stückweise (in 

sogenannten Schüssen) mittels Autokran auf das Fundament gestellt. Anschließend werden 

die Traversen und Isolatoren montiert. 

Die erheblich aufwendigere Mastmontage mittels Stockbaum wird an den Maststandorten 

Nr. 2 bis Nr. 4 ausnahmsweise eingesetzt, da hier zum einen die Topographie das Aufstellen 

eines Autokrans und die Anfahrt mit großem Baugerät nicht ermöglicht und zum anderen 

durch die damit mögliche Arbeitsflächenreduzierung die Eingriffe in die hier vorhandenen 

hochwertigeren Biotope vermieden oder minimiert werden können. 

Der Stockbaum ist eine Stahlgitterkonstruktion die am Mastfuß bzw. teilweise errichteten-

Mastschaft befestigt wird, um diesen als Kran für die weitere Aufstockung des Mastes zu 

nutzen. Die Anbringung des Stockbaumes am Mast ändert sich je nach Höhe des Mastes, so 

ist gewährleistet, dass er über das bereits errichtete Gestänge hinausragt. Mit Hilfe von an 

dem Stockbaum befestigten Seilwinden können über den Stockbaum die einzelnen 

Mastelemente (Wände, Traversen, etc.) hochgezogen und herabgelassen werden. 

Für den Transport der Mastteile zu den Masten Nr. 2 bis Nr. 4 werden ausschließlich 

Raupenfahrzeuge oder Schreitbagger eingesetzt. Bei den Masten Nr. 3 und Nr. 4 werden 

über eine Teilstrecke, jeweils im Nahbereich des Mastes, wegen des steil abfallenden 

Geländes die einzelnen Mastteile mittels Seilwinden von oben herabgelassen. Zum Schutz 

der hangabwärts befindlichen Wohngebäude und der Bergstraße vor herabrollenden 

Bauteilen wird ein provisorischer Fangzaun errichtet, der nach Abschluss der Baumaßnahme 

zurückgebaut wird 

Die Möglichkeit der Montage mit Helikoptern wurde für die Masten Nr. 2 bis Nr. 4 geprüft und 

verworfen. Beide parallel verlaufenden Freileitungen, sowohl der Amprion GmbH als auch 

der Mark-E/DB-Energie  müssen während des Ersatzneubaus der 110-kV-Hochspannungs-

freileitung Genna – Pkt. Ochsenkopf in Betrieb bleiben. Gleichzeitig sind die Abstände 

zwischen den Freileitungen im Trassenband, besonders jene zur 220-kV-Hochspannungs-

freileitung Genna – Menden, Bl. 2318, der Amprion GmbH sehr gering, sie betragen im 

Durchschnitt ca. 23 m zwischen den Leitungsmittelachsen. Daher ist eine Montage mit 

Helikoptern zu riskant und im Hinblick auf die Arbeitssicherheit ist eine solche Umsetzung 

nicht tolerabel.  

Nach Fertigstellung der Leitung wird ein graugrüner, umweltfreundlicher Schutzanstrich 

aufgebracht.  
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9.8 Seilzug 

Das Verlegen von Seilen für Freileitungen ist in der DIN 48 207-1 [15] geregelt.  

Die für den Transport auf Trommeln aufgewickelten Leiter- und Erdseile werden schleiffrei, 

d.h. ohne Bodenberührung zwischen Trommelplatz und Seilwindenplatz verlegt. Die Seile 

werden über am Mast bzw. an den Tragketten befestigte Seilräder so im Luftraum geführt, 

dass sie weder den Boden noch Hindernisse berühren.  

Der Seilzug erfolgt abschnittsweise zwischen zwei Abspannmasten (Nr. 143 der Bl. 2306 

und Nr. 2 sowie zwischen Nr. 2 und Nr. 136 der Bl. 2306). Zum Ziehen der Leiterseile bzw. 

des Erdseils wird zunächst zwischen Winden- und Trommelplatz ein leichtes Vorseil 

ausgezogen. Das Vorseil wird dabei je nach Geländebeschaffenheit entweder per Hand, mit 

geländegängigem Fahrzeug (z.B. Traktor) verlegt. Anschließend wird das Leiter- bzw. 

Erdseil mit dem Vorseil verbunden und von den Seiltrommeln mittels Winde zum 

Windenplatz gezogen. Um die Bodenfreiheit beim Ziehen der Seile zu gewährleisten, werden 

die Seile durch eine Seilbremse am Trommelplatz entsprechend eingebremst und unter 

Zugspannung zurückgehalten.  

Zum Schutz der überspannten DB-Gleisanlage wird das sogenannte Seil-Rollenverfahren 

angewendet, bei dem die Leiterseile einzeln und kontrolliert entnommen werden ohne die 

Nutzung des Verkehrsweges zu gefährden. 

Nach dem Seilzug werden die Seile so einreguliert, dass deren Durchhänge den vorher 

berechneten Sollwerten entsprechen. Im Anschluss daran werden die Seilräder entfernt und 

die Seile an den Isolatoren befestigt.  

 

9.9 Rückbaumaßnahme 

Bevor die geplanten Masten Nr. 2 bis Nr. 7 der Bl. 1385 errichtet werden können, ist es 

erforderlich, die bestehenden Masten Nr. 137 bis Nr. 141 der Bl. 2306 abzurüsten. Für die 

Demontage werden die gleichen Zuwegungen und Arbeitsweisen (mittels Stockbaum oder 

mittels Autokran) wie für den Neubau der 110-kV-Freileitung angewendet. 

Vor der Demontage der bestehenden Masten werden die aufliegenden Leiterseile 

abgelassen. Zum Schutz der überspannten DB-Gleisanlage wird das sogenannte Seil-

Rollenverfahren angewendet, bei dem die Leiterseile einzeln und kontrolliert entnommen 

werden ohne die Nutzung des Verkehrsweges zu gefährden. 

Anschließend werden die Mastgestänge vom Fundament getrennt und vor Ort in kleinere, 

transportierbare Teile zerlegt und abtransportiert. Anschließend werden die bestehenden 

Fundamente vollständig entnommen.  

Die Baugruben der demontierten Masten werden direkt im Anschluss für die 

Gründungsarbeiten der geplanten Masten verwendet. 

Das demontierte Material wird ordnungsgemäß durch zertifizierte Entsorgungsunternehmen 

entsorgt oder soweit möglich (z.B. Leiterseile und Stahlteile) einer Weiterverwendung 

(Recycling) zugeführt. 
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Bei der Demontage von Freileitungsmasten werden die Flächen, auf denen demontierte 

Konstruktionsteile zwischengelagert werden sollen, grundsätzlich vorher mit Planen oder 

Vliesmaterial abgedeckt. Sollte trotz dieser Vorgehensweise Beschichtungsmaterial auf bzw. 

in das Erdreich gelangen, wird das Beschichtungsmaterial umgehend, jedoch spätestens am 

täglichen Arbeitsende, aufgelesen. Zusätzlich werden direkt nach Abschluss der Arbeiten, 

jedoch spätestens nach dem täglichen Arbeitsende, die auf den ausgelegten Planen 

gesammelten Beschichtungsbestandteile eingesammelt. Die entfernten Partikel werden in 

verschließbaren Behältern einer ordnungsgemäßen Entsorgung zugeführt. Sollte der 

Verdacht bestehen, dass Beschichtungsmaterial ins Erdreich gelangt ist, wird ein Gutachter 

zur Untersuchung der Flächen eingesetzt. 

Beim Rückbau der Masten werden darüber hinaus die Handlungsempfehlungen des 

Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV) [18] 

beachtet. 

 

9.10 Qualitätskontrolle der Bauausführung 

Die Bauausführung wird sowohl durch Eigenpersonal als auch durch beauftragte Fachfirmen 

überwacht und kontrolliert. Für die fertig gestellte Baumaßnahme wird ein Übergabeprotokoll 

erstellt, in dem von der bauausführenden Firma dokumentiert wird, dass die gesamte 

Baumaßnahme fachgerecht und entsprechend den relevanten Vorschriften, Normen und 

Bestimmungen durchgeführt worden ist.  
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10 Elektrische und magnetische Felder 

Beim Betrieb von Stromleitungen des Nieder-, Mittel-, Hoch und Höchstspannungsnetzes 

treten niederfrequente elektrische und magnetische Felder auf. Die Feldstärkewerte lassen 

sich messen und berechnen. Niederfrequente elektrische und magnetische Felder mit der in 

der Energieversorgung verwendeten Frequenz von 50 Hertz (Hz) sind voneinander 

unabhängig und können daher getrennt betrachtet werden. 

Das elektrische Feld von Stromleitungen 

Ursache elektrischer 50-Hz-Felder sind spannungsführende Leiter in elektrischen 

Geräten und Leitungen zur elektrischen Energieversorgung. Das elektrische Feld tritt 

immer schon dann auf, wenn elektrische Energie bereit gestellt wird. Es resultiert aus 

der Betriebsspannung einer Leitung und ist deshalb nahezu konstant.  

Das elektrische Feld ist unabhängig von der Stromstärke. Die Stärke des elektri-

schen Feldes ist abhängig von der Nähe zum Leiterseil. Zwischen zwei Masten ist der 

Durchhang des Leiterseils in der Spannfeldmitte am größten. Bei ebenen Gelände 

und gleich hohen Masten ist daher der Abstand zum Erdboden in Spannfeldmitte am 

geringsten, so dass hier auch die größten Feldstärken am Erdboden zu messen sind. 

Die geringsten Feldstärken entstehen in Mastnähe, wo die Leiterseile den größten 

Bodenabstand besitzen. Noch ausgeprägter sinkt die Feldstärke mit zunehmendem 

seitlichem Abstand zur Freileitung. 

Das elektrische Feld kann durch leitfähige Gegenstände oder  Objekte wie Bäume, 

Büsche, Bauwerke usw. beeinflusst werden. Daher können elektrische 50-Hz-Felder 

relativ leicht und nahezu vollständig abgeschirmt werden. Nach dem Prinzip des 

Faradayschen Käfigs ist das Innere eines leitfähigen Körpers feldfrei. Daher schirmen 

die meisten Baustoffe ein von außen wirkendes elektrisches Feld fast vollständig im 

Inneren eines Gebäudes ab. 

Die Stärke des elektrischen Feldes wird in Kilovolt pro Meter (kV/m) gemessen. 

Das magnetische Feld von Stromleitungen 

Magnetische 50-Hz-Felder treten nur dann auf, wenn elektrischer Strom fließt. Der 

Betriebsstrom, der durch die Leiterseile fließt, ist im Gegensatz zur Spannung nicht 

konstant. Er schwankt je nach Einspeisehöhe oder Verbrauch. Im gleichen Verhältnis 

ändert sich auch die Stärke des Magnetfeldes. Wie für elektrische Felder gilt auch für 

magnetische Felder, dass die Feldstärken dort am höchsten sind, wo die Leiterseile 

dem Boden am nächsten sind, also i.d.R. in der Mitte zwischen zwei Masten. Mit 

zunehmender Höhe der Leiterseile und mit zunehmendem seitlichem Abstand nimmt 

die Feldstärke schnell ab.  

Das Magnetfeld wird im Gegensatz zum elektrischen Feld nicht durch übliche im 

Trassenbereich befindliche Gegenstände oder Objekte wie Bäume, Büsche, Bau-

werke usw. beeinflusst oder abgeschirmt. 

Die Stärke des magnetischen Feldes wird in Mikrotesla (μT) gemessen. 
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Verschiedene unabhängige Organisationen, wie die Internationale Strahlenschutz-

kommission ICNIRP, die Weltgesundheitsorganisation WHO und die deutsche Strahlen-

schutzkommission, sichten und bewerten Forschungsergebnisse zu gesundheitlichen 

Risiken in regelmäßigen Abständen und veröffentlichen Richtlinien für den sicheren Umgang 

mit elektromagnetischen Feldern. 

In Deutschland geltende Grenzwerte zum Schutz der Bevölkerung vor gesundheitlichen 

Gefahren elektromagnetischer Felder sind seit 1997 in der 26. Verordnung zum 

Bundesimmissionsschutzgesetz (26. BImSchV) [33] verbindlich festgelegt. An den 

Grenzwerten für Niederfrequenzanlagen mit 50 Hz hat der Verordnungsgeber unter 

Berücksichtigung aller vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnisse bei der Novelle der 26. 

BImSchV vom 14.08.2013 unverändert festgehalten. Gemäß § 3 der 26. BlmSchV dürfen in 

Bereichen, die nicht nur zum vorübergehenden Aufenthalt von Personen bestimmt sind, die 

hierfür geltenden Werte nicht überschritten werden. Diese betragen bei 50 Hz: 

• 5 kV/m für das elektrische Feld und 

• 100 µT für die magnetische Flussdichte. 

Seit der Novelle der 26. BImSchV gilt darüber hinaus ein Vorsorgegrundsatz, nach dem bei 

einer Neuerrichtung oder wesentlichen Änderung einer Freileitung ausgehende Felder 

möglichst minimiert werden sollen.  

Beim Nachweis über die Einhaltung der Grenzwerte sind Immissionen anderer 

Niederfrequenzanlagen sowie bestimmter ortsfester Hochfrequenzanalgen mit Frequenzen 

zwischen 9 kHz und 10 MHz mit zu berücksichtigen. (Anmerkung: Nicht berücksichtigt 

werden müssen Hochfrequenzanlagen des Mobilfunks, da diese deutlich höhere 

Funkfrequenzen ab 890 MHz besitzen.)  

In der Anlage 10 sind die Nachweise über die Einhaltung der Anforderungen des Anhangs 2 

der 26. BImSchV [33] für die geplante 110-kV- Freileitung Genna – Pkt. Ochsenkopf 

enthalten. Die Nachweise erfolgen entsprechend der „Hinweise zur Durchführung der 

Verordnung über elektromagnetische Felder“ des Länderausschusses für Immissionsschutz 

(LAI) in der Fassung vom 17.03.2004 [25]. 

Für folgende maßgebende Immissionsorte wurde eine Worst-Case-Berechnung der 

elektrischen und magnetischen Feldstärkewerte durchgeführt (vgl. Anlage 10): 

Mast Bl. Gemarkung Flur 
Flur-

stück 
Nutzung 

Berechnungs- 

ergebnis 

143 2306 Letmathe 18 370 Kleingartenanlage Anlage 10.1.1. 

143  

bis 2 

2306 

1385 
Letmathe 18 345  

& 350 

Gebäude-/Freifläche 

Wohnen 
Anlage 10.1.2 

143  

bis 2 

2306 

1385 
Letmathe 18 351 

Gebäude-/Freifläche 

Wohnen 
Anlage 10.1.3 

2 1385 Letmathe 18 346 
Gebäude-/Freifläche 

Wohnen 
Anlage 10.1.4 
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Mast Bl. Gemarkung Flur 
Flur-

stück 
Nutzung 

Berechnungs- 

ergebnis 

2 bis 3 1385 Letmathe 22 96 
Gebäude-/Freifläche 

Wohnen 
Anlage 10.1.5 

3 1385 Letmathe 22 2 
Gebäude-/Freifläche 

Wohnen 
Anlage 10.1.6 

4 bis 5 1385 Letmathe 22 31 
Gebäude-/Freifläche 

Wohnen 
Anlage 10.1.7 

4 bis5 1385 Letmathe 22 32 
Gebäude-/Freifläche 

Wohnen 
Anlage 10.1.8 

Der Nachweis in den Anlagen 10.1.1 bis 10.1.8 erfolgt anhand von Berechnungen der 

Maximalwerte des elektrischen Feldes und der magnetischen Flussdichte für den Fall der 

vollständigen Auslastung der betriebenen Stromkreise. Hierbei wurden die elektrischen 

Felder und magnetischen Flussdichten ausgehend von der parallel geführten 220-kV-

Hochspannungsfreileitung Genna – Menden (Bl. 2318) der Amprion sowie der 110-/220-kV-

Freileitung Garenfeld – Elverlingsen der Mark-E und DB-Energie mit berücksichtigt. Der 

Nachweis für die auf der 110-/220-kV-Freileitung Garenfeld – Elverlingsen mitgeführten 110-

kV-Stromkreise der DB-Energie, die mit einer Frequenz von 16,7 Hz betrieben werden, 

erfolgt gemäß Anh. 2a der 26. BImSchV mittels Summenformel. Die Berechnungsergebnisse 

zeigen, dass die Einhaltung der Grenzwerte der 26. BImSchV auf allen betrachteten Flächen 

sicher gewährleistet ist. 

Gemäß den Nachweisen betragen im betrachteten Leitungsabschnitt die größten zu 

erwartenden Werte für die magnetische Flussdichte rd. 7,6 µT und für das elektrische Feld 

rd. 1,5 kV/m. Im Vergleich dazu beträgt der im derzeitigen Bestand zu erwartende 

Maximalwert für die magnetische Flussdichte rd. 15 µT und für das elektrische Feld rd. 

1,5 kV/m.  

Der Ersatzneubau führt durch die gewählten Masthöhen somit insgesamt betrachtet 

insbesondere bei den magnetischen Feldstärkewerten zu einem geringeren Maximalwert als 

derzeit vorhanden. Weitere signifikante Minimierungsmöglichkeiten der maximal zu 

erwartenden Feldstärkewerte im Sinne des § 4  Abs. 2 der 26. BImSchV sind hier zum einen 

wegen der vorhandenen elektrischen und magnetischen Felder der parallelen 

Hochspannungsfreileitungen und zum anderen auf Grund der ohnehin bereits deutlich unter 

den relevanten Grenzwerten liegenden Berechnungsergebnissen, wenn überhaupt, nur 

durch erhebliche Masterhöhungen möglich. Dies gilt insbesondere für die außerhalb des 

Schutzstreifens liegenden Wohngebäude, bei denen sich eine weitere Masterhöhung 

aufgrund ihrer größeren Entfernung zur Leitung noch geringer auf den zu erwartenden 

Feldstärkewert auswirken würde. Weitere Masterhöhungen werden daher allein wegen der 

zusätzlichen Landschaftsbildbeeinträchtigungen und Grundstücksinanspruchnahmen (durch 

größere Mastaustritte und Fundamente) als nicht vorzugswürdig angesehen.  

Zu berücksichtigende Hochfrequenzanlagen mit Frequenzen zwischen 9 kHz und 10 MHz 

sind nach Recherche im Informationsportal der Bundesnetzagentur [33] im Nahbereich der 

Freileitung nicht vorhanden. 
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11 Geräuschemissionen 

Die hier betrachtete Freileitung wird mit einer Spannung von 110 kV betrieben. Nach 

allgemein gültiger Ansicht entstehen durch den Betrieb von 110-kV-Freileitungen keine 

Koronageräusche von wesentlichem Belang (vgl. VDE 0210/ DIN EN 50341-1 Kapitel 

5.5.2.2) [5]. Lärmemission, welche die Richtwerte der Technischen Anleitung zum Schutz 

gegen Lärm (TA Lärm) [26] erreichen können, sind bei 110-kV-Freileitungen nicht zu 

erwarten. 
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12 Rechtliche Sicherung für den Bau und Betrieb der Freileitung 

 

12.1 Private Grundstücke 

Für den Bau und Betrieb der 110-kV-Freileitung ist beiderseits der Leitungsachse ein 

Schutzstreifen erforderlich, damit die nach der VDE 0210 [5], [6], [7] geforderten 

Mindestabstände zu den Leiterseilen sicher und dauerhaft gewährleistet werden können. Die 

Breite des Schutzstreifens ist im Wesentlichen vom Masttyp, der aufliegenden Beseilung, 

den eingesetzten Isolatorketten und dem Mastabstand abhängig. Die Schutzstreifenbreiten 

sind in den Lageplänen im Maßstab 1:2.000 (siehe Anlage 7) dargestellt. Die für den 

Schutzstreifen benötigte Flächengröße ist im Rechtserwerbsverzeichnis (Anlage 8) für jedes 

Flurstück aufgeführt.  

Großenteils fallen die für die geplante Freileitung erforderlichen Schutzstreifen mit 13,5 m um 

mehrere Meter geringer aus als im Bestand. Im Bereich der Masten Nr. 2 bis Nr. 4 sind zur 

östlichen Leitungsseite aufgrund der Nähe zum Waldrand größere Schutzstreifenbreiten (32-

37 m) als die bislang gesicherten Schutzstreifen der Bl. 2306 erforderlich Durch diese 

Schutzstreifenverbreiterung wird aber nicht unmittelbar ein Einhieb erforderlich. Die 

Erweiterung berücksichtigt den mittlerweile vorhandenen Waldbereich in dem umfallende 

Bäume auf Grund ihrer Endwuchshöhe grundsätzlich leitungsgefährden sein können. Die 

erweiterten Waldschutzstreifen dienen in erster Line der privatrechtlichen Zugriffsmöglichkeit, 

um nicht mehr standsichere Bäume auch entfernen zu können. Eine Entfernung von Bäumen 

im erweiterten Schutzstreifen ist, soweit die Bäume standsicher sind, ansonsten nicht 

erforderlich. 

Zusätzlich zu den durch Überspannung betroffenen Grundstücken müssen für den Bau und 

Betrieb der geplanten Hochspannungsfreileitung weitere Grundstücke zur Herstellung von 

Zufahrten zu den geplanten Masten sowie für temporäre Arbeitsflächen für den Zeitraum der 

Baumaßnahme in Anspruch genommen werden.  

Art und Umfang dieser Inanspruchnahmen sind ebenfalls im Rechtserwerbsverzeichnis, 

jeweils am Ende des nach Gemarkung sortierten Registers, aufgeführt. Die Flurstücke, die 

nur zum Zwecke der Zuwegung und für die temporäre Arbeitsfläche dienen, erhalten in den 

Lageplänen und im Rechtserwerbsverzeichnis der eingekreisten laufenden (lfd.) Nummer 

den Buchstabenzusatz „Z“ (zusätzlich benötigte Flächen) vorangestellt. Die Zuwegungslänge 

und Größe der Arbeitsfläche kann der Spalte 8 des Rechtserwerbsverzeichnisses 

entnommen werden.  

Der Schutzstreifen und die Grundstücksinanspruchnahme für den Bau und Betrieb der 

Leitung werden auf den privaten Grundstücken grundsätzlich über eine beschränkte 

persönliche Dienstbarkeit i.S. von § 1090 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) [16] gesichert. 

Über die Eintragung der beschränkten persönlichen Dienstbarkeit im jeweiligen Grundbuch 

in der Abteilung II und die hierfür zu zahlende Entschädigung beabsichtigt die Westnetz 

GmbH mit jedem betroffenen Grundstückseigentümer privatrechtliche Verträge 

abzuschließen. Neben der Zustimmung des Grundstückseigentümers ist für die 
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Inanspruchnahme des Grundstücks auch die Zustimmung der sonstigen Betroffenen, die 

Nutzungsrechte am Grundstück besitzen (z.B. Pächter) erforderlich. 

Innerhalb des Schutzstreifens dürfen ohne vorherige Zustimmung durch die Westnetz GmbH 

keine baulichen und sonstigen Anlagen errichtet werden, die zu einer Gefährdung des 

Leitungsbetriebes führen können.  

Im Schutzstreifen dürfen ferner keine Bäume und Sträucher angepflanzt werden, die durch 

ihr Wachstum den Bestand oder den Betrieb der Leitung beeinträchtigen oder gefährden 

können. Bäume und Sträucher dürfen, auch soweit sie außerhalb des Schutzstreifens stehen 

und in den Schutzstreifenbereich hineinragen, von der Westnetz GmbH entfernt oder niedrig 

gehalten werden, wenn durch deren Wachstum der Bestand oder Betrieb der Leitungen 

beeinträchtigt oder gefährdet wird. Geländeveränderungen im Schutzstreifen sind verboten, 

sofern sie nicht mit der Westnetz GmbH abgestimmt sind. Auch sonstige Einwirkungen und 

Maßnahmen, die den ordnungsgemäßen Bestand oder Betrieb der Leitung oder des 

Zubehörs beeinträchtigen oder gefährden können, sind untersagt.  

Die vom Schutzstreifen der Freileitung in Anspruch genommenen Grundstücke müssen zum 

Zwecke des Baues, des Betriebes und der Unterhaltung der Leitung jederzeit benutzt, 

betreten und befahren werden können.  

Die bei den Arbeiten in Anspruch genommenen Grundflächen lässt die Westnetz GmbH 

wieder herrichten. Die Westnetz GmbH wird darüber hinaus den Grundstückseigentümern 

oder den Pächtern einen durch die Bau- und späteren Unterhaltungs- oder 

Instandsetzungsmaßnahmen nachweislich hervorgerufenen Flurschaden, wie z.B. 

Ernteausfälle, ersetzen. Die Höhe des Schadenersatzes wird erforderlichenfalls unter 

Zuhilfenahme eines vereidigten Sachverständigen ermittelt.  

 

12.2 Klassifizierte Straßen und Bahngelände 

Zur Regelung der Rechtsverhältnisse bezüglich der Kreuzungen/Längsführungen mit 

klassifizierten Straßen werden Gestattungsverträge abgeschlossen. Für die Inanspruch-

nahme von Bundes- und Landesstraßen erfolgen diese Gestattungsverträge auf Grundlage 

der bestehenden Rahmenvereinbarungen mit der Bundesrepublik Deutschland und dem 

Land Nordrhein-Westfalen vom 01.04./01.06.2004.  

Für die Inanspruchnahme von Kreisstraßen werden Gestattungsverträge auf Grundlage des 

Bundesmustervertrages von 1987 [27] mit der Kommune geschlossen.  

Die Regelung der Rechtsverhältnisse bei Kreuzungen mit DB AG-Bahngelände oder mit DB-

AG-Starkstromleitungen auf DB-AG-Bahngelände erfolgt gemäß den Stromkreuzungs-

richtlinien DB AG/VDEW 2000 (SKR 2000) [28].  

Die Regelung der Rechtsverhältnisse bei Kreuzungen mit Gelände der Nichtbundeseigenen 

Eisenbahn (NE) oder NE-Starkstromleitungen erfolgt gemäß den Stromkreuzungsrichtlinien 

BDE/VDEW [29].  
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13  Erläuterungen zum Rechtserwerbsverzeichnis (Anlage 8) 

Im Rechtserwerbsverzeichniswerden leitungsbezogen die vom neuen oder geänderten 

Schutzstreifen betroffenen Flurstücke separat für jede Gemarkung sortiert nach den 

laufenden Eigentümernummern aufgeführt. Das Rechtserwerbsverzeichnis beinhaltet die 

folgenden Angaben: 

Spalte 1: Laufende Eigentümernummer (lfd. Nr. Eigt.): 

Innerhalb jeder Gemarkung ist jedem Grundstückseigentümer, dessen 

Grundstücksflächen für den Schutzstreifen der Hochspannungsfreileitung in 

Anspruch genommen werden sollen, eine Eigentümernummer zugeordnet. 

Das Leitungsrechtsregister einer jeden Gemarkung ist nach den 

Eigentümernummern aufsteigend sortiert.  

Spalte 2: Laufende Nummer im Plan (lfd. Nr. Plan): 

Innerhalb jeder Gemarkung erhält jedes Flurstück, das für den Schutzstreifen 

der Hochspannungsfreileitung in Anspruch genommen werden soll, eine 

laufende Nummer. Um die Zuordnung zwischen dem Register und den Lage-

plänen im Maßstab 1:2.000 (Anlage 7) zu vereinfachen, ist in den Lageplänen 

diese laufende Nummer innerhalb eines Kreises für jedes im 

Leitungsrechtsregister aufgeführte Flurstück abgebildet.  

Spalte 3: Name und Vorname des Eigentümers, Wohnort: 

Die Namen und Adressen der Eigentümer der jeweiligen Grundstücke werden 

aus datenschutzrechtlichen Gründen in dem öffentlich ausliegenden 

Leitungsrechtsregister nicht aufgeführt. Die Gemeinden und die Plan-

feststellungsbehörde, bei denen die öffentliche Auslegung der Planfest-

stellungsunterlagen erfolgt, erhalten zusätzlich ein Leitungsrechtsregister mit 

den Eigentümerangaben, das nicht öffentlich ausgelegt wird. Jeder, der ein 

berechtigtes Interesse nachweist, erhält dort Auskunft über die nicht 

offengelegten Eigentümerangaben des ihn betreffenden Grundstücks. 

Spalte 4: Grundstück: 

Angaben zur Flur- und Flurstücksnummer 

Spalte 5: Grundbuch: 

Angaben zum Grundbuch und Bestandsverzeichnis 

Spalte 6:  Nutzungsart (Nutzart): 

Nutzungsart des Flurstücks gemäß Katasterangaben. 

Spalte 7: Größe des Grundstücks: 

Gesamtgröße des Flurstücks gemäß Grundbuchangaben 

Spalte 8: Schutzstreifenfläche und zusätzliche Flächeninanspruchnahmen: 

Angaben zur Größe der benötigten Schutzstreifenfläche (s), temporären 

Arbeitsfläche (ta) und Zuwegungsflächen auf dem Flurstück. Die 
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Zuwegungsflächen werden außerdem noch in temporäre (tw) und dauerhafte 

(dw) Zuwegungen unterschieden. Die Angaben zu den Arbeits- und 

Zuwegungsflächen beziehen sich nur auf die Teilflächen außerhalb des 

Schutzstreifens. 

Spalte 9: Mast Nr.: 

Falls ein Maststandort auf dem Flurstück vorgesehen ist, steht hier die 

zugehörige Mastnummer. Steht der jeweilige Mast nicht vollständig, sondern 

nur teilweise auf dem Flurstück, so wird hinter der Mastnummer die 

Abkürzung „tlw.“ ergänzt. 

Spalte 10: Bemerkungen:  

Enthält Anmerkungen zur geplanten Grundstücksinanspruchnahme, z.B. die 

geplante Breite der benötigten Zuwegung in Metern, dass ein Flurstück 

außerhalb des Schutzstreifens für die Zuwegung zu einem Maststandort 

genutzt wird.  



Westnetz GmbH 
Ersatzneubau der 110-kV-Hochspannungsfreileitung Genna – Pkt. Ochsenkopf, Bl. 1385 

Erläuterungsbericht   Seite 35 

 

   

14 Erläuterungen zum Kreuzungsverzeichnis (Anlage 9) 

Im Kreuzungsverzeichnis sind für jede Hochspannungsfreileitung getrennt die im Neubau- 

oder Änderungsbereich gekreuzten bzw. überspannten folgenden Objekte aufgeführt: 

 Klassifizierte Straßen 

 Gewässer 

 Bahnlinien 

 Ermittelte ober-/unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen 

Die Maststandorte und die Masthöhen wurden so gewählt, dass eine Umverlegung bzw. ein 

Umbau der Kreuzungsobjekte für die Errichtung der Masten und für die Einhaltung der nach 

VDE 0210 erforderlichen Mindestabstände zu den Leiterseilen möglichst nicht erforderlich 

wird. Falls im Ausnahmefall ein Umbau wegen Unterschreitung der erforderlichen 

Mindestabstände notwendig ist, wird in der Spalte 6 (Bemerkungen) hierauf hingewiesen. 

In den Lageplänen 1:2.000, 1:1.000 oder 1:500 (Anlage 7) wurden die Objekte bzw. deren 

Achsverlauf im Schutzstreifenbereich ergänzt, soweit diese nicht bereits in der 

Katasterdarstellung enthalten sind. Jede im Kreuzungsverzeichnis aufgeführte Kreuzung mit 

einem Objekt hat eine Objektnummer (ONr.). In den Lageplänen steht die Objektnummer in 

Klammern hinter den Objektbezeichnungen.  

In Spalte 5 des Kreuzungsverzeichnisses steht der Abstand des Kreuzungspunktes 

zwischen Objekt und Leitungsachse zum Mittelpunkt des angegebenen Mastes, falls das 

Objekt die Leitungsachse kreuzt. 

Bei klassifizierten Straßen bzw. Gewässern wird darüber hinaus der lichte Abstand zwischen 

Masten und Straßenfahrbahnrand bzw. Böschungsoberkante in Spalte 6 (Bemerkungen) 

angegeben, falls die Errichtung des jeweiligen Mastes in der Anbaubeschränkungs-

/Anbauverbotszone gemäß den Regelungen des § 9 Bundesfernstraßengesetz (FStrG, [30]), 

des § 25 Abs. 1 Nr. 1 Straßen- und Wegegesetz Nordrhein-Westfalen (StrWG NW, [31]) 

vorgesehen oder nach § 97 Landeswassergesetz (LWG, [32]) genehmigungspflichtig ist. 

Ansonsten wird auf eine Angabe des lichten Abstandes verzichtet.  
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Anhang:  

Durch das Vorhaben tangierte Verbote gem. Landschaftsplan Iserlohn  
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Landschaftsschutzgebiet Iserlohn – Typ A 

Im Landschaftsplan Iserlohn (Märkischer Kreis) werden für das Landschaftsschutzgebiet 

Iserlohn – Typ A nachfolgend aufgelistete Verbote formuliert, die durch die Wirkungen des 

Ersatzneubaus tangiert werden können: 

Allgemeine Verbote in Landschaftsschutzgebieten gemäß Landschaftsplan Iserlohn 

(Märkischer Kreis) 

Nach § 34 Abs. 2 LG NW und durch die im Landschaftsplan getroffenen Festsetzungen sind 

in Landschaftsschutzgebieten unter besonderer Beachtung der ordnungsgemäßen Land- 

und Forstwirtschaft (gem. § 1 Abs. 3 LG NW) alle Handlungen verboten, die den Charakter 

des Gebietes verändern können oder dem Schutzzweck zuwiderlaufen. In den 

Landschaftsschutzgebieten ist insbesondere verboten: 

c) Aufschüttungen, Verfüllungen, Abgrabungen oder Ausschachtungen vorzunehmen oder 

die Bodengestalt in anderer Weise zu verändern;  

e) Oberirdische oderunterirdische Versorgungs-, Entsorgungs- oder 

Materialtransportleitungen zu verlegen oder zu ändern; 

g) Bäume, Hecken, Gebüsche, Feld- oder Ufergehölze außerhalb des Waldes zu beseitigen 

oder zu beschädigen oder auf andere Weise in ihrem Bestand zu gefährden; 

h) auf Flächen außerhalb der befestigten Straßen und Wege, außerhalb der Hofräume sowie 

der eingerichteten Park- und Stellplätze ein Kraftfahrzeug  zu führen oder abzustellen 

i) Stoffe oder Gegenstände, insbesondere Abfälle oder Abwässer zu lagern, abzulagern, 

einzuleiten oder sich ihrer in anderer Weise zu entledigen; 

Gemäß Kap. 2.2.1 des geltenden Landschaftsplanes werden für das 

Landschaftsschutzgebiet Iserlohn – Typ A keine besonderen Schutzwirkungen festgesetzt. 

Im Landschaftsschutzgebiet gelten die allgemeinen Schutzwirkungen.  

 

Tangierung der für das Landschaftsschutzgebiet formulierten Verbote durch das 

Vorhaben  

Im Folgenden wird dargelegt, in welcher Form die Verbote, die im Landschaftsplan für das 

Landschaftsschutzgebiet formuliert werden durch das Vorhaben tangiert werden und ob ggf. 

hervorgerufene Auswirkungen durch entsprechende Maßnahmen vermieden werden 

können.  Entsprechende Vermeidungsmaßnahmen werden im Landschaftspflegerischen 

Begleitplan und im Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag zum Vorhaben (LANGE GBR 2014) 

konkretisiert dargelegt.  

Zu c) Die Masten werden standortgleich im Bereich bereits anthropogen veränderter Böden 

(bestehende Mastfundamente und umgebende Flächen) ersetzt, so dass anlage- und 

baubedingt kein bzw. nur ein geringer Eingriff festzustellen ist. Projektwirkungen 

erfolgen während der Bauphase auf den Flächen zur Anlage von Arbeitsflächen und 

Zufahrten. Die Zufahrten und Arbeitsflächen werden je nach standörtlichen 

Gegebenheiten durch Abschieben von Oberboden (Zwischenlagerung auf Mieten auf 
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ökologisch geringwertigen Flächen), Auslegen mit Fahrbohlen o.ä. vor Verdichtung 

geschützt. Die Zufahrt zu Maststandort Nr. 2 besteht bereits. Es handelt sich um einen 

in Vergangenheit bereits geschotterten Weg. Die Schotterung besteht nach wie vor, 

jedoch ist die Schotterdecke mittlerweile überwiegend mit Boden bedeckt. Der Weg 

muss - um eine tragfähige Baustraße erhalten zu können und Bodenverdichtungen zu 

vermeiden - erneut geschottert werden. Der Schotter wird auf Geotextil aufgelegt und 

anschließend rückstandslos zurückgebaut. Ggf. zur Geländeangleichung temporär 

einzubauendes Fremdmaterial an den Arbeitsflächen wird durch ein entsprechend 

dimensioniertes Geotextil vom natürlich gewachsenen Boden getrennt gehalten und 

nach Fertigstellung der Arbeiten wieder entfernt.   

Zu e) Es handelt sich bei dem geplanten Vorhaben nicht um die Neuerrichtung einer 

oberirdischen Leitung, sondern um den Ersatzneubau einer bestehenden Freileitung, 

die aufgrund ihres Alters ausgetauscht werden muss, um die Betriebsfähigkeit 

weiterhin gewährleisten zu können. Die bestehenden Maststandorte werden 

beibehalten.  

Zu g) In Teilbereichen ist für die Einrichtung von Arbeitsflächen / Zufahrten die Entnahme 

/der Rückschnitt von Gehölzen erforderlich. Die auf der Eingriffsfläche gerodeten 

Bäume werden nach der Rekultivierung der Arbeitsflächen an gleicher Stelle gleichartig 

ersetzt, sofern sie die Sicherheitsabstände zu den Leiterseilen einhalten können. Für 

an Zufahrten und Arbeitsflächen angrenzende Gehölze werden entsprechende 

Schutzmaßnahmen vorgesehen, so dass eine Beeinträchtigung vermieden werden 

kann.  

Zu h) Für die Einrichtung von Zufahrten und Arbeitsflächen ist auch die Inanspruchnahme 

von Flächen erforderlich, die sich abseits befestigter Straßen, Wege und Plätze und tw. 

außerhalb des bestehenden Schutzstreifens befinden.  

Zu i) Die temporäre Zwischenlagerung von Materialien erfolgt auf gesonderten Lagerflächen.  

Eine Befreiung gem. § 67 Abs. 1 BNatSchG ist für die temporäre Inanspruchnahme von 

Flächen innerhalb des LSG erforderlich und wird hiermit beantragt. 
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Naturschutzgebiet Steinbruch Helmke 

Allgemeine Verbote in Naturschutzgebieten gemäß Landschaftsplan Iserlohn (Märkischer 

Kreis) 

Nach § 34 Abs. 1 LG NW und durch die im Landschaftsplan getroffenen Festsetzungen sind 

in Naturschutzgebieten alle Handlungen verboten, die zu einer Zerstörung oder Veränderung 

des Geschützten Gebietes oder seiner Bestandteile oder zu einer nachhaltigen Störung 

führen können. In den Naturschutzgebieten ist insbesondere verboten: 

b) Bäume, Sträucher, entwicklungsfähige Pflanzenteile oder sonstige Pflanzen einzubringen, 

zu beschädigen auszureißen, auszugraben oder Teile davon abzutrennen.  

c) Tiere einzubringen, wildlebenden Tieren nachzustellen, sie mutwillig zu beunruhigen, zu 

ihrem Fang geeignete Vorrichtungen anzubringen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu 

töten, ihre Puppen, Larven, Eier oder sonstigen Entwicklungsformen oder Nester oder 

sonstige Brut- oder Wohnstätten fortzunehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. 

d) Flächen außerhalb der Wege zu betreten und auf Flächen innerhalb des 

Naturschutzgebietes mit motorbetriebenen Fahrzeugen zu fahren, diese Fahrzeuge oder 

Wohnwagen abzustellen, Feuer zu machen, zu grillen, zu rauchen, zu lagern zu zelten, 

Hunde frei laufen zu lassen Gewässer zu befahren, zu baden, ihre Eisflächen zu betreten 

oder Einrichtungen für den Wasser-, Luft-, Winter- und Modellsport zu errichten und diese 

oder andere dem Schutzzweck zuwiderlaufende Freizeitnutzungen auszuüben.   

e) Straßen, Wege oder Plätze einschließlich Forstwirtschaftswege zu bauen oder zu ändern 

sowie Leitungen aller Art einschließlich Fernmeldeeinrichtungen zu errichten zu verlegen 

oder zu ändern. 

h) Aufschüttungen, Verfüllungen, Abgrabungen oder Ausschachtungen vorzunehmen oder 

die Bodengestalt in anderer Weise zu verändern. 

 

Tangierung der für das Naturschutzgebiet formulierten Verbote durch das Vorhaben 

Im Folgenden wird dargelegt, in welcher Form die Verbote, die im Landschaftsplan für das 

Naturschutzgebiet formuliert werden durch das Vorhaben tangiert werden und ob ggf. 

hervorgerufene Auswirkungen durch entsprechende Maßnahmen vermieden werden 

können. Entsprechende Vermeidungsmaßnahmen werden im Landschaftspflegerischen 

Begleitplan und im Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag zum Vorhaben (siehe Anlagen 11 

und 12, LANGE GBR 2014) konkretisiert dargelegt.  

Zu b) Die Zuwegung zu Mast Nr. 2 erfolgt durch das NSG über einen innerhalb eines 

Laubmischwaldes in Vergangenheit bereits geschotterten Waldweg (die Schotterung 

ist an der Oberfläche des Weges heute überwiegend nicht mehr zu sehen).  Die 

Zufahrt ist breit genug so dass eine Entnahme, eine Beschädigung oder ein 

Rückschnitt von Gehölzen ausgeschlossen werden kann.  

Zu c) Um eine Beunruhigung von Tieren während der Brutzeit zu vermeiden werden 

spezifische Bauzeitenvorgaben eingehalten (vgl. Anlage 12, Artenschutzrechtlicher 

Fachbeitrag, LANGE GBR 2014).  
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Zu d) Der Verbotstatbestand wird erfüllt. Die Zufahrt zum geplanten Mast Nr. 2 wird über 

einen Waldweg innerhalb des NSG erfolgen. Andere Zufahrtsmöglichkeiten wurden 

geprüft, es konnte keine Alternative gefunden werden.   

Zu e und h) Die Zufahrt zu Maststandort Nr. 2 besteht bereits. Es handelt sich um einen in 

Vergangenheit bereits geschotterten Weg. Die Schotterung besteht nach wie vor, 

jedoch ist die Schotterdecke mittlerweile überwiegend mit Boden bedeckt. Der Weg 

muss - um eine tragfähige Baustraße erhalten zu können und Bodenverdichtungen zu 

vermeiden - erneut geschottert werden. Der Schotter wird auf Geotextil aufgelegt und 

anschließend rückstandslos zurückgebaut. Da der Weg durch das Waldgebiet bereits 

besteht ist nicht von einem Verbotstatbestand auszugehen.  

Eine Befreiung gem. § 67 Abs. 1 BNatSchG ist für die temporäre, baubedingte 

Inanspruchnahme von Flächen innerhalb des NSG erforderlich und wird hiermit beantragt.  
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